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1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO 

Das allgemeine Wohngebiet ist in den Teilflächen WA1, WA2, WA3, WA4 und WA5 festgesetzt. 

Das allgemeine Wohngebiet WA1 ist in den Teilflächen WA1.1 bis WA1.3 festgesetzt. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA1.1, WA1.2, und WA1.3 sind zulässig: 

¶ Wohngebäude 

¶ die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe  

¶ Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke 

¶ Räume für freie Berufe i.S.d. § 13 BauNVO 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

¶ Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

¶ Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

¶ Anlagen für die Verwaltung 

Sonstige nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen) werden nicht Bestandteil im WA1 des Bebauungsplanes. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA2 und WA5 sind zulässig: 

¶ Wohngebäude 

¶ die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe  

¶ Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke 

¶ Räume für freie Berufe i.S.d. § 13 BauNVO 

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil im 
WA2 und WA5 des Bebauungsplanes. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA3 sind zulässig: 

¶ Wohngebäude 

¶ die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe  

¶ Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke 

¶ Räume für freie Berufe i.S.d. § 13 BauNVO 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

¶ Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

¶ Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

¶ Anlagen für die Verwaltung 

Sonstige nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen) werden nicht Bestandteil im WA3 des Bebauungsplanes. 

Wohnnutzungen und Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind im Erdgeschoß des WA3 nicht 
zulässig. 
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Im allgemeinen Wohngebiet WA4 sind zulässig: 

¶ Wohngebäude 

¶ die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe  

¶ Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke 

¶ Räume für freie Berufe i.S.d. § 13 BauNVO 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

¶ Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

¶ Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

¶ Anlagen für die Verwaltung 

Sonstige nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen) werden nicht Bestandteil im WA4 des Bebauungsplanes. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

1.2.1 Grundflächen und Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO 

Im WA1.1, WA1.2, WA1.3, WA4 und WA5 wird eine maximale Grundflächenzahlen (GRZ) von 
0,4 festgesetzt, wobei sich aus der Festsetzung der überbaubaren Flächen in der Planzeichnung 
(Teil A) geringere Werte ergeben können. 

Flächen für Stellplätze und Garagen sowie ihre Zufahrten sind im WA1, WA3, WA4 und WA 5 
nicht auf die zulässige Grundfläche anzurechnen, wenn sie unterhalb der Geländeoberfläche 
erstellt werden und die Geländeoberfläche dauerhaft begrünt wird. Eine dauerhafte Begrünung 
gilt nur mit einer Gesamtüberdeckung von mind. 100 cm, davon eine belebte Oberbodenschicht 
von mind. 20 cm. 

Im WA4 und WA5 können die Flächen für Spielanlagen und Spielplätze auf die 
Grundstücksfläche nach § 19 Abs.1 BauNVO angerechnet werden, sofern mindestens 50% der 
jeweiligen Fläche für Spielanlagen wasserdurchlässig oder als Grünfläche gestaltet ist. 

Im WA2 werden folgende maximal zulässigen Grundflächen (in m²) festgesetzt: 

Je Teilfläche max. 225 m² Grundfläche (inkl. Terrassen, sofern sie mit dem Hauptgebäude 
baulich oder funktionell verbunden sind), die max. Gesamtgrundfläche (einschließlich der Flächen 
nach §19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO beträgt 255 m² je Teilfläche. 

Die in der Planzeichnung Teil A festgesetzten Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung 
ăAnliegerwegò werden auf die Grundflªche im WA 2 nicht angerechnet. 

§19 Abs. 4 Satz 2 erster Halbsatz BauNVO kommt im WA2 nicht zur Anwendung. 

 

Im WA3 wird folgende maximal zulässige Grundfläche (in m²) festgesetzt: 400 m², die max. 
Gesamtgrundfläche in m² (einschließlich der Flächen nach §19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO) beträgt 
700 m². 

§19 Abs. 4 Satz 2 erster Halbsatz BauNVO kommt im WA3 nicht zur Anwendung. 

 

1.2.2 Zahl der zulässigen Vollgeschosse gem. § 20 BauNVO 

Im allgemeinen Wohngebiet WA1.1, WA1.2, WA1.3 und WA5 sind maximal 2 Vollgeschosse 
zulässig.  

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden. 
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Definition Vollgeschoss gem. Art. 83 Abs. 6 BayBO in der aktuellen Fassung: 

ăSoweit Ä 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, 
gilt insoweit Art. 2 Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort.  

Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten 
Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im 
Mittel mindestens 1,20 m hºher liegen als die nat¿rliche oder festgelegte Gelªndeoberflªche.ò 

Im allgemeinen Wohngebiet WA4 sind maximal 3 Vollgeschosse bei Hauptgebäuden zulässig. 
Ein Obergeschoss als 4. Geschoss (kein Vollgeschoss) ist nur gestaffelt, d. h. von der nach Süden 
oder Westen orientierten Gebäudelängsseite aus um mindestens 1/4 bis max. 1/2 der 
Gebäudegrundfläche des darunterliegenden Geschosses zurückgesetzt zulässig. 

Bei Garagen und Nebengebäuden ist im allgemeinen Wohngebiet max. 1 Vollgeschoss 
zulässig. 

1.2.3 Höhe baulicher Anlagen gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 und § 18 BauNVO im WA2 und WA3  

Bezugspunkt ist die mittlere Höhe des Meeresspiegels (m ü. NN). Die zulässigen Höhen sind in 
der Planzeichnung (Teil A) als maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) bzw. Wandhöhen (WH) 
für die Hauptgebäude festgesetzt. Oberster Bezugspunkt der Wandhöhe ist die Schnittkante 
der Außenfläche der traufseitig aufgehenden Außenwand und der Dachhaut. Bei Flachdächern 
ist die Gebäudeoberkante (inkl. Attika, ohne Absturzsicherungen) oberer Bezugspunkt der 
zulässigen Gebäudehöhe. 

1.3 Höhenlage (§9 Abs.3 BauGB) 

1.3.1 Höhenlage für Hauptgebäude und Garagen (§9 Abs. 3 BauGB) 

Die maximal zulässige Höhenlage der Erdgeschossfertigfußbodenoberkante (EFOK) von 
Hauptgebäuden ist in m ü. NN (mittlere Höhe des Meeresspiegels) in der Planzeichnung (Teil A) 
in den Baugebietsteilflächen des allgemeinen Wohngebiets festgesetzt.  

Die maximal zulässige Höhenlage der Fertigfußbodenoberkante (FOK) von Garagen in Flächen 
für Garagen ist in m ü. NN (mittlere Höhe des Meeresspiegels) in der Planzeichnung (Teil A) in 
den Baugebietsteilflächen des allgemeinen Wohngebiets festgesetzt. 

1.3.2 Höhenlage von Verkehrsflächen (§9 Abs.3 BauGB) 

Die maximal zulässige Höhenlage der Verkehrsflächen ist in m ü. NN (mittlere Höhe des 
Meeresspiegels) in der Planzeichnung (Teil A) in den Teilflächen festgesetzt. 

Eine Abweichung von +/- 0,1 m ist zulässig. 

1.3.3 Höhenlage von nicht überbaubaren Flächen im WA 1.1 

Im WA1.1 sind Veränderungen des vorhandenen Geländes innerhalb der in der Planzeichnung 
Teil A festgesetzten, schraffierten Fläche B nicht zulässig. 
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1.4 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen und Abstandsflächen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 2 und 2a BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO und Art. 81 BayBO 

1.4.1 Überbaubare Flächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind der Planzeichnung (Teil A) durch Baugrenzen und 
Baulinien festgesetzt.  

Terrassen sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

Balkone sowie mit dem Hauptgebäude verbundene und der Hauptanlage dienende (Luft-)-
Wärmepumpen dürfen im allgemeinen Wohngebiet WA1, WA4 und WA5 die Baugrenzen in 
einer Tiefe bis zu 2,0 m, jedoch unter Einhaltung eines Abstandes von 3 m zu den 
Grundstücksgrenzen überschreiten. Dies gilt nicht für Grenzen zu Verkehrsflächen und 
Grünflächen. 

Mit dem Hauptgebäude verbundene und der Hauptanlage dienende (Luft-)-Wärmepumpen 
dürfen im allgemeinen Wohngebiet WA2 die Baugrenzen und Baulinien in einer Tiefe bis zu 2,0 
m, jedoch unter Einhaltung eines Abstandes von 3 m zu den Grundstücksgrenzen überschreiten. 
Dies gilt nicht für Grenzen zu Verkehrsflächen und Grünflächen. 

Mit dem Hauptgebäude verbundene und der Hauptanlage dienende (Luft-)-Wärmepumpen 
dürfen im allgemeinen Wohngebiet WA3 die Baugrenzen in einer Tiefe bis zu 2,0 m, jedoch 
unter Einhaltung eines Abstandes von 3 m zu den Grundstücksgrenzen überschreiten. Nicht 
zulässig sind freistehenden Wärmepumpen in der in der Planzeichnung (Teil A) schraffierten 
Fläche A. 

Im WA2 muss an die festgesetzten Baulinien gebaut werden. Entlang der jeweils nördlichen 
Baulinie kann in untergeordneten Abschnitten statt eines Anbaus durch das Gebäude eine 
geschlossene Sichtschutzwand mit mindestens 1,8 m Höhe auf der Baulinie errichten werden. Das 
Hauptgebäude ist hierbei mit einer Mindestlänge von 12,0 m an der Baulinie zu errichten. 

1.4.2 Bauweise (§ 22 BauNVO) 

Im WA1.1, WA1.2, WA1.3, WA3 und WA4 wird die offene Bauweise festgesetzt. 

Im WA2 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. An den seitlichen Grundstücksgrenzen sind 
die Gebäude im Bereich der festgesetzten Baulinien (Planzeichnung Teil A) ohne Grenzabstand 
zu errichten.  

Hinweis: Die an den Grundstücksgrenzen zu errichtenden Außenwände sind als Trennwände ohne 
Öffnungen (fensterlos) auszuführen, Art. 28 Abs. 2 S. 2 i.V.m. Art. 27 Abs. 5 BayBO, da eine 
ausreichende Belichtung über die jeweilige Süd-, West- und Ostseite des Gebäudes möglich ist. 

Im WA5 wird abweichend offene Bauweise festgesetzt. Die Gebäude (Reihenhäuser, 
Hausgruppen oder Gebäuderiegel) sind mit seitlichem Grenzabstand und mit einer 
Gesamtlänge von höchstens 35 m zu errichten. Die zulässige Länge ist parallel zur Gebäudeflucht 
zu ermitteln. 

Im WA 1.1, WA1.3, WA3 und WA4 sind nur Einzelhäuser zulässig.  

Im WA1.2 sind Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig. 

1.4.3 Abstandsflächen 

Im allgemeinen Wohngebiet sind Abstandsflächen nach bayerischer Bauordnung einzuhalten, 
sofern nicht vorrangig an die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Baulinien gebaut werden 
muss. 

Auf die vorrangige Regelung zulässiger Wandhöhe bei Grenzgaragen unter Ziff. 1.14.12 wird 
verwiesen. 
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1.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB) 

Im WA1.1 und WA1.2 sind maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

Im WA1.3 ist maximal 1 Wohnung je Wohngebäude zulässig. 

Im WA2 ist maximal 1 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

Im WA4 sind maximal 8 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

1.6 Umgrenzung von Flächen für Garagen und den Einfahrten gem. §9 Abs. 
1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB  

Außerhalb der überbaubaren Flächen sind im WA1.1, WA1.2 und WA1.3 Garagen nur auf den 
in der Planzeichnung dafür festgesetzten Flächen für Garagen zulässig. 

Im WA2 sind Garagen nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

Im WA3 und WA5 sind Garagen nur als Tiefgaragen zulässig. Stellplätze sind nur in 
Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Besucherstellplätze sowie Stellplätze für Behinderte sind im 
WA3 außerhalb der überbaubaren Flächen, nicht jedoch auf den in der Planzeichnung (Teil A) 
schraffierten Flächen A zulässig. 

Im WA4 sind Garagen nur als Tiefgaragen zulässig. Stellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. 
Oberirdische Besucherstellplätze sowie Stellplätze für Behinderte sind außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. 

Tiefgaragen oder Garagen unter der Geländeoberfläche sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen im WA1.1, WA3, WA4 und WA5 zulässig. 

Ein- und Ausfahrten sind im allgemeinen Wohngebiet nur in den in der Planzeichnung (Teil A) 
festgesetzten Bereichen zulässig. 

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze und Garagen sind im Geltungsbereich 
Anlagen zur Bewirtschaftung und Versickerung von Niederschlagswasser zulässig. 

1.7 Nebenanlagen und Nebengebäude nach § 14 BauNVO 

Im WA1, WA2, WA4 und WA5 sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO auch außerhalb 
der festgesetzten Baugrenzen sowie auch innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten 
Flächen für Garagen (auch als Nebengebäude) zulässig. 

Im WA3 sind oberirdische Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO innerhalb der in der 
Planzeichnung Teil A festgesetzten, schraffierten Fläche A nicht zulässig. 

Im WA1.1 sind oberirdische Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO innerhalb der in der 
Planzeichnung Teil A festgesetzten, schraffierten Fläche B nicht zulässig. 

Im gesamten Geltungsbereich sind Kinderspielplätze auch außerhalb der überbaubaren Flächen 
zulässig. 

Die der Versorgung des Baugebietes dienende Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind 
im Geltungsbereich ausnahmsweise zulässig. 

1.8 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

1.8.1 Verkehrsflächen 

¥ffentliche Verkehrsflªchen mit der Zweckbestimmung ăverkehrsberuhigte Mischflªchenò 
ăQuartiersplatzò, ăFuÇ-/Radwegò sowie ăºffentlicher Flur- und Waldwegò sind in der 
Planzeichnung festgesetzt. 
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1.9 Geh- Fahrt- und Leitungsrechte 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen mit Geh- Fahr- und Leitungsrechte GFL1 
sind zugunsten der Versorgungsträger zu belasten.  

1.10 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

1.10.1 Zweckbestimmung ăKinderbetreuungò 

Zulässig sind Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die Betreuung und Bildung von Kindern 
und Jugendlichen sowie die zugehörigen Nebenanlagen. 

Ausnahmsweise zulässig sind Betriebsleiterwohnungen sowie Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen. 

1.10.2 Zweckbestimmung ăEnergie- und Mobilitªtszentrumò 

Auf den Flªchen f¿r den Gemeinbedarf Zweckbestimmung ăEnergie- und Mobilitªtszentrumò sind 
zulässig: 

¶ Gebäude, Anlagen und Einrichtungen, die für die der Versorgung des Baugebiets 
notwendig sind. Nicht zulässig sind Anlagen und Einrichtungen zur Verbrennung fossiler 
Energieträger 

¶ Öffentliche Besucherparkplätze sowie Ladestationen für die Elektromobilität sowie 
Gebäude, Anlagen und Einrichtungen für die gemeinsame Nutzung von Kraftfahrzeugen 
und anderen Fortbewegungsmitteln 

¶ Der öffentlichen Verkehrsfläche ăQuartiersplatzò dienende Gebªude, Einrichtungen und 
Anlagen 

1.11 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

1.11.1 ¥ffentliche Gr¿nflªche mit Zweckbestimmung ănaturparkartige, gliedernde 
Gr¿nflªcheò 

In der öffentlichen Grünfläche sind untergeordnete Fußwege und Pflegewege sowie 
Erholungseinrichtungen, Umweltbildungseinrichtungen und Kinderspielgeräte zulässig. Die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist in der öffentlichen Grünfläche nicht zulässig. 

In den öffentlichen Grünflächen sind naturnahe Regenrückhaltungen in Erdbauweise sowie 
untergeordnete technische Bauwerke zulässig. Zur Erhöhung der ökologischen Wertigkeit von 
Regenrückhaltebecken sind die Böschungen nur begrünt zulässig. Ausnahmsweise sind 
untergeordnete Teile der Böschungen auch in baulicher Gestaltung zulässig.  

Zulässig sind offene Gräben zur Niederschlagswasserableitung. 

Nicht durch bauliche Anlagen genutzte Teilflächen und nicht bepflanzte Teilflächen sind als 
extensive Wiese ohne Anwendung von Dünger oder Pflanzenschutzmittel zu unterhalten. 

1.11.2 ¥ffentliche Gr¿nflªche mit Zweckbestimmung ăgliedernde Gr¿nflªcheò 

In den öffentlichen gliedernden Grünflächen G1, G2 sind naturnahe Regenrückhaltungen in 
Erdbauweise sowie untergeordnete technische Bauwerke zulässig. Zur Erhöhung der ökologischen 
Wertigkeit von Regenrückhaltebecken sind die Böschungen nur begrünt zulässig. Ausnahmsweise 
sind untergeordnete Teile der Böschungen auch in baulicher Gestaltung zulässig.  

Grundstückszufahrten sind in der gliedernden Grünfläche G1 zulässig. 

Fußwege und Pflegewege sind in der gliedernden Grünfläche G2 zulässig. 

Nicht durch bauliche Anlagen genutzte Teilflächen und nicht bepflanzte Teilflächen sind als 
extensive Wiese ohne Anwendung von Dünger oder Pflanzenschutzmittel zu unterhalten. 



 

Bebauungsplan mit integriertem Gr¿nordnungsplan ăAm Regensburger Weg 2ò,  
Markt Schierling, Textliche Festsetzungen und Hinweise i. d. Fassung vom 23.07.2024  

Seite 8 von 17 

 
1.11.3 Öffentliche Grünflächen mit Zweckbestimmung Spiel- und Sportanlagen mit 

Zweckbestimmung Flächen für Rückhaltung von Niederschlagswasser 

In den öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung Flächen für Spiel- und Sportanlagen sind 
aufgrund der überlagernden Zweckbestimmung auch Einrichtungen und Anlagen zur Rückhaltung 
von Niederschlagswasser als naturnahe Regenrückhaltungen in Erdbauweise sowie 
untergeordnete technische Bauwerke zulässig. 

Bei Regenrückhaltebecken sind die Böschungen nur begrünt zulässig. Ausnahmsweise sind Teile 
der Böschungen auch in baulicher Gestaltung zulässig.  

Sportanlagen sind nur als öffentliche Rasenspielfelder zulässig. 

1.12 Verwendungseinschränkung luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 
23a BauGB) 

Im allgemeinen Wohngebiet ist die Verwendung von fossilen Brennstoffen (fossiles Öl und fossiles 
Gas, nicht Holz) für die Wärme- Kälte- und Warmwasserversorgung nicht zulässig. 

1.13 Nutzung solarer Strahlungsenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

Im allgemeinen Wohngebiet sind bei der Errichtung von Gebäuden die nutzbaren Dachflächen 
der Hauptgebäude, mindestens jedoch 40 Prozent der Gesamtdachfläche mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten 
(Solarmindestfläche). Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die 
hiervon beanspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 
Zu den nicht nutzbaren Dachflächen zählen insbesondere transparente Belichtungsflächen, Be- 
und Entlüftungsanlagen, zulässige Dachterrassen, technische Anlagen auf dem Dach sowie 
bautechnische oder bauordnungsrechtliche Flächen des Brandschutzes. Zu den nutzbaren Flächen 
zählen auch nach Ziff. 1.14.3 festgesetzte Dachbegrünungen. 

1.14 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 BayBO) 

1.14.1 Dächer Hauptgebäude 

In den Baugebietsflächen sind folgende Dachformen und Dachneigungen für die 
Hauptbaukörper zulässig: 

Im WA1 (WA1.1-WA1.3): Satteldach und Walmdach mit 14° - 44°, Pultdach, versetztes Pultdach 
und Zeltdach 9° bis max. 24°, Flachdach bis max. 5°.  

Im WA2: Satteldach (SD) mit 14° - 38° und Flachdach (FD) bis 5° 

Im WA3: Flachdächer (FD) bis 5° 

Im WA4 und WA5: Satteldach und Walmdach mit 14° - 24°, Pultdach und versetztes Pultdach 
von 9° - 24°, Flachdach bis max. 5°. 

Bei Doppelhäusern hat sich der Nachbauende bei Hauptgebäuden in Dachform und 
Dachneigung exakt an das bereits bestehende Gebäude anzugleichen. 

Im WA4 und WA5 sind bei Flachdächern auf Hauptgebäuden Dachterrassen in einer Größe von 
maximal einem Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses zulässig.  

Im WA2 sind Dachterrassen nur in einer Höhenlage von max. 3,0 m über der zulässigen EFOK 
sowie bis zu einer Grundfläche von max. 35 m² zulässig. Nicht zulässig sind Dachterrassen, die 
an den Gartenhof des jeweils nördlich liegenden Gebäudes angrenzen. 

Bei versetzten Pultdächern ist der versetzte First um mindestens 1/4 bis max. 1/3 der 
Gebäudeschmalseite einzurücken.  
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1.14.2 Dächer Nebengebäude und Garagen 

Nebenbaukörper, Garagen und Carports können in vom Hauptgebäude abweichender 
Dachform und -neigung ausgeführt werden, sofern die Festsetzungen der Planzeichnung (Teil A) 
nicht entgegenstehen.  

Bei Garagen und überdachten Stellplätzen sowie Nebengebäuden außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (in den bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen von 3 m zur 
Grundstücksgrenze) sind nur flach geneigte Dächer bis 5° Dachneigung zulässig. 

1.14.3 Begrünung von Flachdächern 

Flachdächer und Dächer mit einer Dachneigung bis 5° sind bei Hauptbaukörpern und bei 
Nebengebäuden und Garagen ab 15 m² Grundfläche mit einer durchwurzelbaren 
Substratschichtdecke mit einer Stärke von mindestens 8 cm zu versehen, flächendeckend mit 
Vegetation zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Ausgenommen davon sind transparente 
Belichtungsflächen, Be- und Entlüftungsanlagen, die Oberfläche von Anlagen für die Nutzung von 
Solarenergie, sonstige technische Gebäudeausstattung, mit dem Hauptbaukörper verbundene 
Wintergärten sowie zulässige Dachterrassen. 

1.14.4 Dachgestaltung 

Im allgemeinen Wohngebiet sind als Dacheindeckung bei geneigten Dächern nur Dachsteine 
und Dachpfannen in den Farbbereichen ziegelrot bis rotbraun oder grau bis anthrazit aus Ziegel 
oder Betonstein sowie matte Blechdeckungen zulässig. 

Ausgenommen hiervon sind technische Anlagen zur solaren Energiegewinnung. Diese sind auf 
allen Dachflächen zulässig. Sie dürfen bei geneigten Dächern die hergestellte Höhe des 
Hauptfirstes nicht überschreiten. Bei der Situierung auf einem Flachdach dürfen diese Anlagen 
die hergestellte Attikahöhe um maximal 0,5 m überragen. Bei geneigten Dächern mit mehr als 
5° Dachneigung sind Module zur solaren Energiegewinnung nur dachneigungsparallel zulässig. 

Bei Sattel- und Walmdächern ist der First nur mittig, bezogen auf den Hauptbaukörper und nur 
parallel zur Gebäudelängsseite, zulässig.  

1.14.5 Dachaufbauten / Querbauten 

Dachan- und -vorbauten sind in Form von Zwerchgiebeln oder Dachgauben innerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen ab einer Dachneigung von 38° zulässig. Sie müssen sich in Gesamtform 
und -gestaltung dem Hauptbaukörper unterordnen. Eine Unterordnung liegt vor, wenn die Breite 
maximal 1/3 der Hauptgebäudelänge je Dachseite aufweist.  

Sie müssen einen Mindestabstand von 1,5 m zu den Ortgängen und untereinander aufweisen. 
Die Firste der Zwerchgiebel und Dachgauben müssen einen Mindestabstand von 1,0 m zum 
Hauptfirst aufweisen.  

Es ist nur eine Gaubenform pro Gebäude zulässig. 

Im WA2 sind Zwerchgiebel nicht zulässig. Dachgauben sind im WA2 nur auf der nach Süden 
ausgerichteten Dachfläche zulässig. 

1.14.6 Firstrichtung 

Der First des Hauptdaches muss bei Satteldächern parallel zur Gebäudelängsseite verlaufen. 

Die in der Planzeichnung (Teil A) im WA2 festgesetzte Richtung der Hauptfirste der 
Hauptgebäude ist bindend. 
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1.14.7 Festlegung der Gebäudehöhen (GH) und Wandhöhen (WH) für Hauptgebäude 

Die Gebäudehöhe (GH) wird gemessen zwischen der hergestellten Oberkante des 
Erdgeschossrohfußbodens (EFOK, nicht Untergeschoss) und Oberkante Dachhaut bzw. Attika. 

Die Wandhöhe (WH) wird gemessen zwischen der hergestellten Oberkante des 
Erdgeschossrohfußbodens (EFOK, nicht Untergeschoss) und dem obersten Bezugspunkt als 
Schnittkante der Außenfläche der traufseitig aufgehenden Außenwand und der Dachhaut. 

1.14.8 Zulässige Gebäudehöhen (GH) und Wandhöhen (WH) für Hauptgebäude im WA 1.1, 
WA1.2 und WA1.3 

Satteldach, Zeltdach, Walmdach 14° bis 24°: GH max. 10 m, WH max. 6,5 m 

Satteldach, Walmdach 25° bis 44°: GH max. 10 m, WH max. 4,8 m 

Pultdach 9° bis 24°: GH max. 7,5 m, WH max. 6,0 m 

Versetztes Pultdach bis 9° bis 24°: GH max. 10 m, WH max. 6,0 m 

Flachdach bis 5°: GH max. 6,8 m 

Satteldach, Walmdach 14° bis 44° bei versetztem Erdgeschoss: GH max. 10 m, WH bergseitig 
max. 4,8 m, WH talseitig max. 6,8 m 

1.14.9 Zulässige Gebäudehöhen (GH) und Wandhöhen (WH) für Hauptgebäude im WA2 
und WA3 

Die zulässigen Gebäudehöhen und Wandhöhen sind in der Planzeichnung Teil A festgesetzt. 

1.14.10 Zulässige Gebäudehöhen (GH) und Wandhöhen (WH) für Hauptgebäude im 
WA4 

Satteldach, Walmdach 14° bis 24°: GH max. 15 m, WH max. 13 m 

Pultdach 9° bis 24°: GH max. 15 m, WH max. 13 m 

Versetztes Pultdach 9° bis 24°: GH max. 15 m, WH max. 11 m 

Flachdach bis 5°: GH max. 13,5 m 

1.14.11 Zulässige Gebäudehöhen (GH) und Wandhöhen (WH) für Hauptgebäude im 
WA5 

Satteldach, Walmdach 14° bis 24°: GH max. 10 m, WH max. 6,5 m 

Pultdach 9° bis 24°: GH max. 7,5 m, WH max. 6 m 

Versetztes Pultdach 9° bis 24°: GH max. 10 m, WH max. 6 m 

Flachdach bis 5°: GH max. 6,8 m 

1.14.12 Zulässige Wandhöhen (WH) für Garagen im WA1.1, WA1.2 und WA1.3  

Die maximal zulässige mittlere Wandhöhe bei Garagen beträgt 3,0 m. 

Die Wandhöhe (WH) wird vorrangig zur bayerischen Bauordnung gemessen zwischen der 
hergestellten Oberkante des Garagenrohfußbodens und dem obersten Bezugspunkt als 
Schnittkante der Außenfläche der traufseitig aufgehenden Außenwand und der Dachhaut. 
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1.14.13 Fassaden 

Fassadenverkleidungen aus Metallen oder Blechen, Kunststoff, Spaltklinker oder Ornamentputz, 
gewelltem Kunstglas, Mauerwerksimitationen sind unzulässig. Glänzende Oberflächen sowie 
Glasbausteine sind nicht zugelassen.  

Zulässige sind glatte Putzflächen mit Putzbänderung, Sichtbeton, Holzverschalungen sowie in die 
Fassade integrierte Elemente zur Sonnenenergienutzung. 

Eine grelle verunstaltende Farbgebung ist nicht zulässig. 

1.14.14 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind im Geltungsbereich nur am Ort der beworbenen Leistung und innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die Größe der Werbeanlage darf 1,0 m² je 
Hauptgebäude nicht überschreiten und muss mindestens 1,0 m unterhalb der Traufe des 
Gebäudes angebracht werden. Leuchtreklamen, Wechsel- und Blinklicht sind ebenso wie Fahnen 
unzulässig. 

1.14.15 Einfriedungen, Stützmauern, Geländegestaltung 

Einfriedungen sind im allgemeinen Wohngebiet als Trockensteinmauern, Zäune oder Hecken, mit 
einer max. Höhe von 1,6 m zulässig. Entlang der öffentlichen Grünfläche mit den 
Zweckbestimmungen ănaturparkartige, gliedernde Gr¿nflªcheò, ăSpiel- und Bolzplatz mit 
Regenr¿ckhaltefunktionò sowie der gliedernden Gr¿nflªche G2 sind Zªune nur sockellos mit 
einem Mindestabstand zwischen hergestelltem Gelände und Zaununterkante von 0,15 m zulässig. 

Sichtschutzhecken sind im WA2 bis zu einer max. Länge von 6 m und bis zu einer Höhe von 2,0 
m über hergestelltem Gelände im direkten Anschluss an den Hauptbaukörper oder an der 
südlichen Grundstücksgrenze zulässig.  

Ausnahmsweise sind im WA1, WA2, WA4 und WA5 weitere Einfriedungen als Sichtschutzwände 
mit Anschluss an die Außenwand des Wohngebäudes bis 2,0 m Höhe über hergestelltem 
Gelände und max. 6 m Länge je Grundstücksfläche zulässig. 

Stützmauern sind im WA1.1, WA1.2, WA2, WA4 und WA5 bis zu einer Höhe von 1,5 m über 
dem hergestellten Gelände zulässig. Stützmauern entlang der angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsfläche dürfen nicht mehr als 0,2 m über dem Höhenniveau der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsfläche liegen. 

Dauerhafte Geländeauffüllungen sind höchstens bis zur hergestellten 
Erdgeschossfußbodenoberkante zulässig.  

1.14.16 Freilegen des Keller-/Untergeschosses 

Die Freilegung des Keller- bzw. Untergeschosses (nicht als Vollgeschoss) ist im allgemeinen 
Wohngebiet WA1, WA4 und WA5 bis zum Schnittpunkt der talseitigen Außenwand mit dem 
natürlichen Gelände, maximal jedoch bis 1,0 m ab EFOK, zugelassen.  

In den Teilflächen WA2 ist das Freilegen des Keller- bzw. Untergeschosses nicht zulässig. 

1.14.17 Fassadenöffnungen über dem Gelände 

Öffnungen im unmittelbaren Bereich des Geländes, Kellerlichtschächte und Eingänge müssen zum 
Schutz vor Oberflächenwasser wasserdicht ausgebildet werden oder so über der 
Geländeoberfläche angebracht sein, dass kein Oberflächenwasser eindringen kann. 

Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen auf der 
Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann. 

1.14.18 Oberirdische Versorgungsleitungen 

Oberirdische Versorgungsleitungen sind unzulässig. 














